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Sechste Satzung zur Änderung der 
Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungan-

lage 
und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser vom   10.12.2025 

- Wasserversorgungssatzung – WVS  - 
 

Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 13 
und 14 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
10.12.2025 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser vom 01.12.1998, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 11.09.2024, beschlossen: 
 

§§ 1 bis 11 Unverändert 
 

§ 12 Zutrittsrecht 
 
Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der Gemeinde im 
Rahmen des § 44 Abs. 6 Wassergesetz für Baden-Württemberg und des § 99 der Abgabenord-
nung den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten Einrichtungen zu gestatten, 
soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte 
und Pflichten nach dieser Satzung insbesondere zur Ablesung, zum Austausch der Messein-
richtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung der Grundlagen für die Gebührenbemessung 
erforderlich ist. 
 

§§ 13 bis 21 Unverändert 
 

§ 22 Nachprüfung von Messeinrichtungen 
 

1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle nach § 39 des Mess- und Eichge-
setzes verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf Prüfung nicht bei der Ge-
meinde, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 
 

2) Die Nachprüfung der Messeinrichtung aus Abs. 1 kann (aus prüfungstechnischen Grün-
den) nur verlangt werden, solange diese noch in die Hausinstallation eingebunden ist, 
längstens bis zum Tag des Ausbaus. 

 
3) Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde zur Last, falls die Abweichung die gesetzli-

chen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst dem Wasserabnehmer. 
 
 

§ 23 Ablesung 
 

1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten der Gemeinde abgelesen. Der An-
schlussnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich 
sind. 
 

2) Abweichend von Abs. 1 sind die Messeinrichtungen nach Aufforderung durch die Ge-
meinde vom Anschlussnehmer selbst abzulesen. Die Ableseergebnisse sind in den von 
der Gemeinde hierfür übermittelten Vordruck einzutragen. Der ausgefüllte Vordruck ist an 
die Gemeinde zurück zu senden. Die Gemeinde kann auch vorsehen, dass der Zähler-
stand elektronisch über die Internetseite der Gemeinde und ggf. zur Verarbeitung der Da-
ten durch einen Dritten übermittelt werden kann. 
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3) Solange der Beauftragte der Gemeinde die Räume des Anschlussnehmers nicht zum 

Ablesen betreten kann oder der Anschlussnehmer der Gemeinde den Zählerstand nicht 
innerhalb einer von dieser gesetzten Frist mitteilt, darf die Gemeinde den Verbrauch auf 
der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind ange-
messen zu berücksichtigen. 

 
§§ 24 bis 46 Unverändert 

 
 

§ 47 Vorauszahlungen 
 

1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalender-
vierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, entste-
hen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalendervierteljahres. 

 
2) Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres und der 

Grundgebühr (§ 41) zugrunde gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht wer-
den die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des Verbrauchsgebühren-
satzes und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt. 

 
3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebüh-

renschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 
 
4) In den Fällen des § 42 Abs. 2 und 3 sowie des § 44 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 
 

§ 48 Fälligkeit 
 

1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies 
nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Ge-
bührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung aus-
geglichen. 

 
2) Die Vorauszahlungen gemäß § 47 sind vierteljährlich, jeweils zum 01. März, 01. Juni, 01. 

September und 01. Dezember zur Zahlung fällig. 
 
3) In den Fällen des § 42 Abs. 3 wird die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme fällig. 
 

§§ 49 bis 54 Unverändert 
 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
Dietingen; den 10.12.2025 
 
 
 
gez. Felix Hezel 
(Bürgermeister) 
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Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Dietingen 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist. 
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